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Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 30.10.2024 

 
 
Umbesetzungen in verschiedenen Organen juristischer Personen und 
Personenvereinigungen;  
hier: Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 01.10.2024 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt mit sofortiger Wirkung die folgenden Umbesetzungen: 
 
Verwaltungsrat der BKJ –Betreuungsreinrichtungen f. Kinder & Jugendliche der Stadt 
Eschweiler AöR 

Bisheriges Mitglied Neues Mitglied  
Monika Medic  Ramona Engels  

 
Aufsichtsrat der Strukturförderungsgesellschaft Eschweiler mbH & Co. KG 

Bisheriges stv. Mitglied von Herrn Dietmar Schultheis Neues stv. Mitglied  
Monika Medic  Marcel Cuvelier 

 
Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH 

Bisheriges stv. Mitglied von Herrn Wilhelm Broschk Neues stv. Mitglied  
Monika Medic  Marcel Cuvelier 

 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 
gez. Breuer  

 

Datum: 17.10.2024 

 
gez. Leonhardt   

 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Das Ratsmitglied Monika Medic ist zum 30.09.2024 aus dem Rat ausgeschieden.  
Mit Schreiben vom 01.10.2024 schlägt die SPD-Stadtratsfraktion die aufgeführten Änderungen in 
der Besetzung verschiedener Organe juristischer Personen und Personenvereinigungen vor.  
 
 
Rechtsgrundlage: 
Scheidet eine Person vorzeitig gem. § 50 Abs. 4 GO NRW aus einem Gremium im Sinne des §113 GO 
NRW (Organ einer juristischen Person) aus, für das sie bestellt oder vorgeschlagen worden war, 
wählt der Rat durch Mehrheitsbeschluss gemäß § 50 Abs. 2 GO NRW den Nachfolger für die rest-
liche Zeit. 
 
 
Die Bürgermeisterin hat gemäß § 40 Abs. 2 GO NRW Stimmrecht. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
./. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
./. 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag SPD-Stadtratsfraktion_01.10.2024 
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